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Erziehung zum Frieden, wie (Gruppe IV) So-
zialversicherungen usw., so miissen wir doch zn-
geben, daB dies Ideen und Bestrebungen sind, die den
90er Jahren des letzten Jahrhunderts zum Teil noch
fremd waren. Mit diesen Gedanken und Bestrebungen
haben wir uns aber jetzt auseinanderzusetzen. Von
ihrer richtigen Erfassung hingt das Glick der kommen-
den Generation, das Vorwirtskommen unserer jungen
Weiblichkeit zu guten Teilen ab, und so vielgestaltig
und verschieden sind die Versuche zur Losung dieser
Probleme der Neuzeit, daB auch die Gefahr gegensei-
tiger Hemmungen besteht, wenn
bringen.

wir es nicht dahin
uns in vertrauter Aussprache znu
Das
Organisationskomitee hat sich Miithe gegeben, fiir alle Ar-
beitsgebiete wirklich sachverstindige, erfahrene Referen-
tinnen heranzuziehen (siehe Liste derselben), und hofft
durch seine Gruppierung des Stoffes auch moglichst vie-
DaB
Bern als KongreBstadt seine einzigartigen Vorziige be-
sitzt, braucht wohl nicht hervorgehoben zu werden. Lei-
der konnte mit dem hesten Willen kein Zeitpunkt zur
Abhaltung des Kongresses gefunden werden, der mit
Riicksicht auf die Schulferien allen KongreBteilneh-
entsprochen hitte. Die Lokal-
komitees haben seit SchluB der Ferien ihre Arbeit eben-
falls Das Verpflegungskomitee
ist mit der Organisation des ,,Tee- un. Erfrischungs-
raumes’ in den Hochschulriumlichkeiten beschiftigt,

gemeinsamem Vorgehen zusammenzufinden.

len Interessenrichtungen gerecht geworden zu sein.

merinnen vollkommen

wieder aufgenommen.

ein Programmfithrer wird eben in Druck gegeben.
Eine schone Anzahl von Freiquartieren steht zur
Verfiigung und die verehrlichen Kongrefiteilnehmerinnen
werden ersucht, sich fiir dieselben bei der Prisidentin
des Quartierkomitees, Frau Krebs-Walther, West-
straBe 11 in Bern, zu bewerben, da das Sekretariat des
Kongresses ohnehin mit Arbeit reichlich belastet ist. —
Bald werden in den Bahnhéfen und in den Schaufenstern
der Geschifte die Plakate hingen. die zum Kongref
einladen sollen, und wir méchten
Blattes ersuchen, das ihrige zu tun zur Propagierung
unseres Unternehmens. Die Kassiererin des Kongresses,
Frau Dr. Liidi, Bern, Gutenbergstrafie 1, verdankt die bis
jetzt gezeichneten Beitrige bestens.

Besonders der Kt. Ziirich und einige seiner Frauen-
vereine haben dem Kongref cin schines Enilgegenkom-
men bewiesen. Mogen andere dasselbe tun! Auch wird
gebeten. bel Bestellung der KongreBkarten und Einzah-
lung des Betrages fiir dieselben sich des Postschecks der
Kassierin I11/1658 bedienen zu wollen. Es ist der ein-
fachste Modus. Die ganze KongreBkarte kostet Fr. 10.—.
Oktober,
verm. 11 Uhr, durch den Feldgottesdienst im Miinster
(Frl. Vikarin Pflister in Ziirich). eréffnet und der SchluB
der KongreBarbeit ist vorgeschen auf Donnerstag, mit-

tags 12 Uhr. G.

alle TLeserinnen des

Der Kongre wird Sonntag, den 2.

Fiinfuhr-LadenschiuB an Samstagen in Ziirich.
Zur Abstimmung vom 4. September.
I. Von einer Hausfrau.

Es ist nicht unangebracht, die anfangs September
1921 in der Stadt Ziirich zur Abstimmung kommende
Gesetzesvorlage tiber den LadenschluB an Werktagen in
unserem Blatte einer kurzen Besprechung vom Stand-
punkte der kaufenden Hausfrau aus zu unterziehen. Dises
besonders, weil sich laut AenBerungen in der Tagespresse
sowohl in Frauenkreisen als auch bei den Ladeninhabern
eine unbegreifliche Opposition dagegen geltend macht.

Diese Vorlage bringt nidmlich im Verhiltnis zur
jetzigen Regelung, welche fiir alle Ladengeschiifte den

einheitlichen 7-Uhr-Ladenschlu® — und zwar auch an
Samstagen — vorsieht, eine so unbedeutende Besserstzl-

lung der Ladenangestellten, da man sich iiber diesen
Widerstand nur wundern kann und die Vermutung nahe
liegt, es sei derselbe vorwiegend eigensiichtizen Griinden
des kaufenden Publikums
schreiben.

sowie der Ladeninhaber zuzu-
Denn es soll mit dieser neuen Verordnung
lediglich der 5-Uhr-LadenschluB an Samstagen und an
Vorabenden vor gesetzlichen Felertagen fiir diejenigen
Geschifte eingefithrt werden, welche nicht der Befriedi-
gung des aungenblicklichen Bedarfes dienen. (Thre Auf-
zithlung siehe Absatz 11. D. Red.)

Es konnen somit die fiir den Sonntag notwendigen
Einkdufe an Lebensmitteln dergleichen nach wie
vor am Samstag noch bis 7 Uhr abends besorgt werden.
Wer also von uns Hausfrauen, von der leider beil vielen

und

von uns eingewnrzelten Gewohnheit nicht lassen kann,
speziell solche ILebensmitteleinkiiufe Samstag
Abend im letzten Augenblick zu erledigen, dem wird die

der

erst am

Méglichkeit hiezu auch unter neuen Verordnung
offen stehen.

Man verlangt von uns nur insofern cin kleines Opfer
sz Gunsten der Ladenangestellten, als damit verhindert
werden soll, daB wir in diesen beiden Stunden von 5—1
Uhr am Ende der Woche Gegenstinde einkaufen, deren
Trwerh ebensogut auf die nichste Woche verspart werden
Oder sind es vielleicht diejenigen Frauen und
diesen fritheren Ladenschluf

am Samstag sind, welche es aus VergeBlichkeit oder ans

kann.
deren Minner, die gegen

Planlosigkeit im Laufe der Woche gewdhnlich unterlas-
sen, die fiir den Sonniag notwendigen Anschaffungen an
Kleidern, Wische und dergleichen zu machen, und wel-
chen es jeweilen -ausgerechnet noch am Samstag nach
5 Uhr abends in den Sinn kommt, sie konnten eigentlich
gerade noch schnell derartige Sachen einkanfen?

Wir Frauen sollten uns iiberhanupt nicht besinnen,
dieses doch wahrhaftig kleine Opfer an Bequemlichkeit
zu bringen. Denn die Lage der Ladenangestellten ist mit
Bezug auf ihre Arbeitszeit keine so beneidenswerte, dafl
wir nicht zu Gunsten dieser nnserer Mitmenschen unsere
eigenen kleinlichen Interessen hintansetzten sollten. Wir

miissen doch bedenken, daB das Ladenpersonal bel seiner

meist stehenden Lebensweise und einer Arbeitszeit an den
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itbrigen Werktagen von 9—10 Stunden, in einer Ge-
schiiftszentrale Ziirich, anstrengenden
Dienst hat und dafl demselben daher eine Verkiirzung der-
selben an Samstagen von nur 2 Stunden
ginnen 1st.

wie einen sehr
sehr wohl zu
Dies gilt auch fiir diejenigen kleinern La-
deninhaber und deren Familienangehorige, welche sich
selbst mit der Bedienung ithrer Kunden befassen miissen.
s ist daher nicht verstindlich, dafl auch von dieser Seite
der Vorlage Opposition gemacht wird. Denn es wird
durch den einheitlichen LadenschluB fiir die einzelnen
daf} die einen Ge-
schiiftsinhaber in dieser Zeit von 5—7 Uhr auf Kosten

der andern Geschiifte machen.

Geschiftskategorien ja verhindert,
g J

Der frithere Ladenschluf}
an Samstagen wiire vom Standpunkt der Ladenangestell-
ten aus, sogar auch fir die obgenannten Ausnahmege-
schitfte (Lebensmittelhandlungen und dergleichen), be-
Allein, um die Annahme des Ge-
setzes nicht zu gefihrden, war es wohl richtig, diesen
Schritt heute mit Riicksicht aufl die Gewohnheit des Le-
bensmitteleinkautes am Samstag Abend noch nicht =zu

gritfenswert gewesen.

tun. —

Es ist auch sehr erfreulich, dafB die Vorlage fiir die
3 Samstage vor Weihnachten, sowie fiir den Vorabend
vor Weihnachten selbst ecine Ausnahme vom 5-Uhr-La-
denschluB nicht zuldaBt. Wiir Frauen haben deswegen
erst recht keinen Grund, firr die Verordnung nicht warm
einzutreten. Denn es ist doch sehr begreiflich, daf un-
sere die Kunden bedienenden Mitschwestern
den Weihnachtshetrieb
dung an jenem Abend mit ihrer Arbeit zeitig aufhoren
Es ist schon ibergenug, dal dieselben an den
3 Sonntagen vor Weihnachten gesetzlich zur Arbeit ver-
pflichtet sind.

Wir Frauen miissen also aus diesen Griinden bei den
stimmberechtigten Miinnern fiir die Vorlage kraftig ein-
treten, fiir unsere Be-
quemlichkeit leben, sondern auch (iir das Wohl der La-

nach der

durch eingetretenen Uebermii-

wollen.

wenn wir wirklich nicht nur

denangestellten sorgen wollen. J.

IT. Vom Verein weiblicher Tadenangestellter.

Am ersten September-Sonntag haben die stadtziirche-
rischen Stimmberechtigten iiber die Vorlage des GroBien
Stadtrates betr. den Ladenschluf an Werktagen zu ent-
scheiden. Teider hat sich um dieses Gesetz, so bescheiden
sein Inhalt auch ist, und so gemiichlich das Tempo des
Fortschrittes, der in ihm verwirklicht ist, bereits ein
heftiger Kampf entsponnen und zwar um die Frage, ob
am Samstag die Verkaufsliden um 5 Uhr cder spiter za
schlieBen seien. Fiir die Beurteilung dieser Streitfrage
der Vorlage ist es wichtig, die beiden ersten Artikel der
Vorlage zu kennen. Sie lauten:

Art. 1. Die Laden- und Ablagengeschiifte, Verkaufs-
stellen, Warenhduser und Apotheken sind fir die Be-
dienung der Kunden und den Verkauf von Waren spite-
stens um 7 Uhr abends zu schlieBen.

Art. 2. An Samstagen und an den Vorabenden ge-

setzlicher Ruhetage hat der Ladenschlufl, unter Vorbe-

halt der Bewilligung von Ausnahmen fiir einzelne Ge-
schiaftszweige durch den Regierungsrat, um 5 Uhr nach-
mittags stattzufinden.

Hievon sind ausgenommen:

a) Die Apotheken, Bickereien, Konditoreien, Ge-
schifte fiir den Handel mit Milch- und Milchpro-
dukten, Kolonialwarenhandlungen, Spezereige-
schiifte, inkl. selbstindige Lebensmittelabteilun-
gen der Grofbetriebe, Metzgercien und Bral-
wurstereien, Geschifte fiir den Handel fiir Obst
und Gemiise, Comestibles- und Traiteurgeschifte,
Zeitungskioske, die Zigarren- und Tabakwaren-
handlungen und die Blumengeschiifte. Diese sind
um 7 Uhr abends zu schliefen.

b) Gemischte Betriebe, die neben Waren der in lit. a
erwithnten Branchen auch andere fithren, diirfeun
nur bis abends 5 Uhr offen gehalten werden.

¢) Die Coiffeurgeschiifte sind um 8 Uhr abends zu
schlieBen.

Wem fiallt bei aufmerksamer Lektiire da nicht auf,
wie zahlreich und weittragend die in Artikel 2 vorge-
sehenen Ausnahmen vom Grundsatze des 5-Uhr-Laden-
schlusses sind.  Wir sehen bel genauer Priifung, daB alle
Ldaden, die Nahrungsmittel und Gegenstinde des tag-
lichen kleinen Bedarfs verkaufen, am Samstagabend bis
7 Uhr gesffnet sind, nur jene Geschiilte, die Waren ver-
kaufen, welche sehr leicht auch an einem iibrigen Wo-
chentage bezogen werden konnen, haben um 5 Uhr zu
schlieBen. Leider hat sich trotz dieser vielen Ausnahmen
eine starke Opposition aus Kreisen der Ladeninhaber
gegen die Vorlage geltend gemacht und diese Interessen-
ten Fortsehritt,
dieses Gesetz einigen Tausend Ladenangestellten bringt,
zu verhindern.

versuchen nun, den Dbescheidenen den

Wir méchten aber an die Einsicht und an das Mitge-
firhl aller Frauen und ihrer Minner, aller unserer Briider
und Freunde appellieren, die Vorlage genau zu priifen
und hernach zu entscheiden. Mogen sie bedenken, daf
wir Ladenangestellten bis heute von allen Arbeitskate-
gorien die lingste Arbeitzeit haben: 51—54, teilweise
sogar bis 60 Stunden wéschentlich. Mégen
denken, dafl wir Ladenangestellte zu jener
gehoren, die zu den schlechtest bezahlten
Mégen sie nicht vergessen, daB wir auch in bezug auf
das iibrige Dienstverhiltnis wesentlich schlechter gestellt
sind als die Arbeiter und Angestellten in der Industrie.
im Gewerbe und im iibrigen Handel. Wir haben kiirzere
Ferien als unsere Kollegen und Kolleginnen auf den
Bureaux und in den Werkstitten. Wir miissen uns durch-
schnittlich eine schiirfere Kontrolle und Behandlung ge-
Und dann mogen sie entscheiden,
wenn sie all dies bedacht haben, ob eine Verkiirzung der
Anbeitszeit fiir uns in einem Teil der Verkaufsmagazine
um 2—3 Stunden wéchentlich angebracht ist oder nicht.

Es wird behauptet, daB diese Vorlage die Laden-
inhaber schiadige. Es wird darauf hingewiesen, und das

sie ferner be-
Berufsschicht
oezithlt wird.

fallen lassen als sie.
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ist- unseres Wissens der einzige Einwand, der in sach-
licher Beziehung dem Gesetze gemacht werden kann, dafl
das Weihnaehtsgeschiaft durch diese Vorlage benachtei-
Ligt werde, indem die Zeit von 5—8 Uhr an Samstagen je-
weils eine der besten fiir den Verkauf sei. Wir gestatten
uns einmal darauf hinzunweisen, dal im Monat Dezember
an den Sonntagen die Verkaufsliden offen sein diirfen
und wir gestatten uns mit Nachdruck unsere Erfahrung
mitzuteilen, daB an Samstagen iiberhaupt nach 5 Uhr der
Zustrom der Kiiuferschaft ein sehr kleiner ist.
fende Publikum, sowohl die Haustrauen

Das kau-
wie auch die
Gelegenheitskiiufer, haben sich bereits an den vielerorts
durcheeflithrien 5-Uhr-TadenschluB so gewohnt, daR sie
gar nicht mechr daran denken, nach 5 Uhr Einkidufe zu
machen.

Es wird weiter dem Gesetze zum Vorwurfe gemacht,
daBl es die Willensfreiheit der Hausfrauen Dbeeintrich-
tige. Wir erblicken in dieser Behauptung cine demago-
.gische Phrase, die mnicht ernst genommen zn
braucht. Tm Gegenteil, wir hoffen, daB durch diese Vor-
lage gerade auch den Hausfrauen, wie es seinerzeit durch
den SonntagsladenschluB

werden

geschah, zu einem friitheren

Feierabend verholfen werden kann. Wir erwarten daher
1msbhesondere von den Hausfrauen, daB sie uns ihre schwe-
slerliche Solidaritdt bekunden und und
stimmberechtiglen Sohne auffordern, fiir die Vorlage des
GroBen Stadirates betr. den LadenschluB an Werktagen

mit einem kriiftigen ,,Ja’’ einzustehen.

thre Miinner

Verein weibl. Ladenangestellter.

Kleine Mitteilungen.

Schaffhausen. Die Synode der evangelisch-reformierten Landes-

kirche des Kantons Schaffhausen hat nach gewalteter Diskussion
iiber die Kinfithrung des Frauenstimmrechts in kirchliclien Ange-
legenheiten mit 24 gegen 19 Stimmen Eintreten auf die Irage be-
schlossen. Eine Kommission hat den Auftrag erhalten, die Frage

weiter zu verfolgen und an ihrer Férderung zu arbeiten. —

England. Das Unterhaus stimmte einer Vorlage des Schatzkanzlers
einstimmig zu, der zufolge nach einer transaktionellen Periode von drei
Jahren die Frauen in den staatlichen Verwaltungen des Vereinigten
Kénigreiches im gleichen Range und zu den gleichen Bedingungen
wie die Miinner verwendet werden kinnen,

Indien,
von Bombay mit 52 gegen 25 Stimmen eine Motion zugunsten des

Nach langer Diskussion nahm der gesetzgebende Rat

Frauenstimmrechts an,

3.Internationaler Kongref fiir den Haushaltungsunterricht Paris
1922,
haltungs-Unterrichts, dessen Zentralbureau sich in Freiburg (Schweiz)

Der internationale Verband fiir die Verbreitung des [laus-

befindet, hat in dem BewuBtsein der auBerordentlichen Bedeutung
der Hauswirtschaft beschlossen, einen dritten internationalen Kon-
greB fiir Haushaltungsunterricht einberufen, der in Paris vom 18.—21.
April 1922 tagen soll u, z. als Folge der internationalen Kongiesse
von I'reiburg (1908) und Gent (1913).

In Paris hat sich zur &rtlichen Organisation des Kongresses
ein Organisationskomitee gegriindet, das von Herrn Champetier de
Ribes priisidiert wird und dessen Bureau sich in Paris, rue Bertrand,
befindet,

Um diesen wichtigen Kongrel erfolgreich zu gestalten, werden
alle Freunde des Haushaltungsunterrichts, wie alle diejenigen, die

durch rationelle und griindliche Ausbildung des jungen Miidchens,
wie der Frau zur Gesundung und Sicherung der Familie beitragen
wollen, zu akliver Mitarbeit eingeladen.

Nithere Auskunft iiber Programm ete. durch das Tnternationale
Bureau fiir Haushaltungsunterricht Freiburg (Schweiz).

Biicherschau.

Im Rotapfel-Verlag, in schiner Ausstattung
«Chinesische Kultstiitten und Kultgebriuche» von Martha Burk-
hardt erschienen, Das Buelh wird schon darum Anziehungskratt {iben,

Erlenbach, sind

weil die lllustrationen nach Bildern und Zeichnungen der Verfasserin,
in dem, der lebendigen Ninnes schauen kann, die Sehnsucht nach der
uralten Kultur und den von den Weisesten aller Zeiten gefundenen
Sittengesetzen beschwirt. Die  Eckpfeiler des Buches bilden der
Besuch am THimmelsaltar, am Tientan und die Taischan-Wallfahrten
zum heiligsten der heiligen Berge Chinas, Beide Pfeiler streben zum
China wolbt,  Zwischen ihnen
hindurch werden wir nach der Stadt Kungtutses, nach Chiifu, gefiihrt,
nach seinem Urabmal, nach dem Fo-Tempel in Bahmo mit den Bra-
tendiiften.
dem Theater, das zu IShren des Buddhas seine Vorstellungen gibt.
Wir werden in das buddhistische Kloster Kin-schan auf die ,gol-

dene Insele¢ im Yang-tse-kiang geleitet und sehen

Himmel, zum Ilimmel, der sich iiber

der Spielhdlle und  der gespenstischen Opiumhille und

hinaus auf die
weite chinesische Ebene und den miichtigen Strom. Iier lernen wir
Kuanyon, die Himmelsmutter, die chinesische ,,Tlerrscherin der Welts
kennen, Besonders eindrucksvoll ist der Besuch im Lamakloster und
Palast in Peking mit den, durch sich dffnende und wieder schlies-
sende neidische Tiiren erhaschten Impressionen der phantastischen
Abendmette.

Wir sind zu Gast bei den Monchen zu Pai-yiin-Kwan im Taoist-
ischen Kloster, den Nachlebern des groBen Laotse, der da lehrt: ,,das
Leben ist ‘die Giitess, Wir erleben’ die seltsam materialisierten Toten-
opler, die zum eigentlichen Prunkfest am Begriibniitag werden und
besuchen mit der uncrmiidlich forschenden Verfasserin in dem hast-
enden, handelnden Canton die Totenstadt,

Das sind nur ein paar Glanzlichter aus dem Bild, das zwischen
den beiden Himmelspteilern, dem Aus- und Eingang dieses Buches,
sich aufrollt. L.

Praktische Siiuglingskleidung.
Schnitt-
G, Braunsche Hobbucehdruckerei und Verlag,

Mk.
Rarlsruhe/Baden,

Abbildungen, und Stickereimuster.  Preis 3,20,

Die Kleine Mappe enthiilt in den Abbildungen simtliche Vor-
Witsche und Kleidehen

sind zweckmiiflig und einfach gehalten und verhindern die so schid-

lagen einer praktischen Siuglingskleidung.

liche Kinengung des Siinglings, Sie lassen sich gut anfertigen, auch
leicht
[n umsichtiger Weise wird aul die Verwendung von geeigneten neuen,

sind die angegebenen, gefiilligen Verzierungen auszufiihren.
sowie auch von alten gebrauchten Stoffen aufmerksam gemacht. Bei-
gegeben sind dem Bogen noch die Schnittmuster von zwei hiibschen -

Stofftieren. LN,

Benlutzen Sie die

BIBLIOTHEK

der Zurcher Frauenzentrale.

Auszug aus dem Katalog wird autf Verlangen zugestellt. Uber
1900 Biinde, Biicher und Broschiiren orientieren iiber Frauenbewegung,
Frauenarbeit, Soziale Arbeit, Biographien ete.

Ausgabe an lKinzelmitglieder der Z. ¥. gratis, an Mitglieder
angeschlossener Vereine 20 Rp,, an jedermann 50 Rp,, Jahresabonne-
Biicheraus-
gabe Mittwoch und Samstag, von 2-—4 Uhr, im Sekretariat der Z. F,,
TalstraBe 18,

ment 3 Fr., auch an Auswiirtige gegen Portovergiitung.




	Fünfuhr-Ladenschluss an Samstagen in Zürich : zur Abstimmung vom 4. September

